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yestoerty

Ja, das hätte ich jetzt auch so geschrieben.

Bis Ende Mutterschutz bzw. zum Beginn der Elternzeit eigener Beihilfeanspruch, danach zu 70%
über Ehemann. (PKV umstellen und neue Quotenbescheinigung beim Langantrag nicht
vergessen!)

Neben dem Krankenkassenzuschuss gab es glaube ich auch noch die Pauschale zur
Erstausstattung. Falls es die noch gibt, sollte man die gleich mit beantragen.
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